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Art. 1  

 

 

Alle Teams des Elferfussballs werden für die Berechnung der Anzahl der notwendi-
gen Schiedsrichter beigezogen: Es sind dies die folgenden : 
 

 2. Liga Inter bis 5. Liga 
 2. Liga Inter bis 4. Liga Frauen 
 CCJLA bis CCJLC 
 Junioren A bis C regional 
 Senioren 
 Veteranen 

 
Die Mannschaften des Teams AFF/FFV werden nicht mitgerechnet. 

 

Teams

Art 2  Pro Team des Elferfussballs muss jeweils ein Schiedsrichter auf der offiziellen 
Schiedsrichertliste des FFV eingeschrieben sein. Nicht eingerechnet werden 
Schiedsrichter «Mini» (Junioren DEF/B9).  
 

Anzahl 
Schiedsrichter

Art. 3  Damit ein Schiedsrichter als SR für seinen Club zählt, muss er durch die SK-FFV pro 
Saison (01.07.- 30.06) für mindestens 14 offizielle Spiele aufgeboten und einge-
setzt werden. Freundschaftsspiele, SUVA-Liv Turniere, Credit-Suisse-Cup und ähn-
liche Wettbewerbe werden dabei nicht berücksichtigt. Inspizienten, Inspektoren so-
wie Schiedsrichter und SR-Assistenten der Oberliga (Super League, Challenge Lea-
gue, 1. Liga und SFV Talente) werden automatisch zu Gunsten ihres Clubs mitge-
zählt, sofern sie aktiv sind. 
 
Schiedsrichter welche während der Saison begonnen haben, werden automatisch 
angerechnet. Sie erscheinen in der Abrechnung der folgenden Saison.  
 
Für einen Club des FFV eingeschriebene Schiedsrichter, welche für andere Regio-
nalverbände im Einsatz stehen, werden dem Heimklub nicht angerechnet.  
 
Schiedsrichter in verlängertem Urlaub (Krankheit, Verletzungen, oder anderen sowie 
auch private einsatzverhindernde Gründe), werden als solche mit 1 Einsatz angese-
hen. Der Club wird somit mit einer Busse von CHF 200.- belegt. 
 
Auch den von der SK-FFV suspendierten Schiedsrichtern, die die Minimalzahl von 
14 Spielen nicht erreichen, wird nur die Anzahl ihrer effektiv geleiteten Spiele ange-
rechnet. 
 

Einsätze

Art. 4  Folgende Bussen werden bei einem Mangel an Schiedsrichtern erhoben: 
 

 Schiedsrichter mit 1 bis 6 geleiteten Spielen   300.- 
 Schiedsrichter mit 7 bis 13 geleiteten Spielen   200.- 
 1 fehlender SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 500.- 
 2 fehlende SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 1000.- 
 3 fehlende SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 1500.- 
 4 fehlende SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 2000.- 
 5 fehlende SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 3000.- 

 
Pro zusätzlich fehlender Schiedsrichter:    2000.- 
 

Bussen
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Art. 5  Im Gegenzug erhalten Vereine, die über mehr offizielle Schiedsrichter auf der SR-

Liste verfügen, als sie Teams haben, folgende Vergütungen : 
 

 1 zusätzlicher SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 300.- 
 2 zusätzliche SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 600.- 
 3 zusätzliche SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs  900.- 
 4 zusätzliche SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 1200.- 
 5 zusätzliche SR verglichen mit der Anzahl Teams des Clubs 2000.- 

 
Für jeden weiteren zusätzlichen Schiedsrichter:   600.- 
 

Unterstützung

Art. 6  Ein jährliche Abrechnung wird durch die SK-FFV durchgeführt und durch die FK-FFV 
kontrolliert. Die Rechnungstellung erfolgt per 30.6. jeden Jahres. 
 

Abrechnung
Überweisung 

Rechnung

Art. 7  Die in den vorliegenden Weisungen nicht geregelten Fälle werden direkt durch das 
Zentralkomitee des FFV behandelt. 

Unvorhergesehenes

   
  Freiburg, den 01.07.2014 

Schiedsrichterkommission und Finanzkommission des Freibuger Fussballverbandes 
(SK und  FK FFV). 
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